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Gemeinsames Wort der Kirchen zur Interkul-
turellen Woche vom 22. - 28. September 2013

Begegnung – Teilhabe – Integration

„Wer offen ist, kann mehr erleben.“ – unter diesem Motto
steht die Interkulturelle Woche 2013. Wir sind dankbar,
dass Jahr für Jahr hunderttausende Menschen ihre Offen-
heit dadurch zeigen, dass sie sich an der Interkulturellen
Woche beteiligen. Offenheit ermöglicht Begegnungen und
durch Begegnung entsteht Vertrauen, das den Weg zu einer
gemeinsamen Zukunft ermöglicht.

„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Ab-
bild Gottes schuf er ihn“ (Gen 1,27). Wir vertrauen auf
das Zeugnis der Bibel: Alle Menschen sind von Gott nach
seinem Bild geschaffen. Die in der Gottebenbildlichkeit
des Menschen gründende Würde gilt uneingeschränkt für
alle Menschen – und sie gilt in besonderer Weise für die,
die des Schutzes und der Achtung ihrer Rechte bedürfen:
für Flüchtinge und Geduldete, für Fremde und fremd Ge-
machte, für Kranke und Alte, Gebrechliche und Trauma-
tisierte.

Gott erinnert sein Volk an eigene Fremdheitserfahrung,
wenn er Israel gebietet, Fremde zu schützen: „Einen Frem-
den sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem
Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in Ägypten Frem-
de gewesen“ (Ex 23,9). Nach biblischer Maßgabe stehen
also die Fremden unter dem besonderen Schutz Gottes:
„Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr
ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch
aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du
sollst ihn lieben wie dich selbst …“ (Lev 19,33 f.).

Auch im Neuen Testament spielt die Zuwendung zum
unbekannten Nächsten eine wichtige Rolle, ja sie wird
sogar zum entscheidenden Merkmal der Christusbegeg-
nung. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan!“ In der Erzählung vom Welt-

gericht (Mt 25,31-36) wird der Umgang mit Fremden und
anderen an den Rand gedrängten Personengruppen zum
entscheidenden Kriterium für das Heil. In diesen Men-
schen begegnet uns Christus selbst.

Im deutschen Grundgesetz heißt es: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“. Diese Erkenntnis war für das Bun-
desverfassungsgericht leitend, als es im Juli 2012 ange-
sichts der beschämend niedrigen Leistungen für Asyl-
bewerber an die unveräußerlichen Grundrechte erinnerte.
Wir begrüßen die Aussage, dass die Würde des Menschen
migrationspolitisch nicht zu relativieren ist. Die Kirchen
sehen sich darin in ihrer Auffassung bestätigt, nicht nur
die Sozialleistungen im Asylbewerberleistungsgesetz, son-
dern das Aufenthaltsrecht insgesamt an dieser Grundnorm
zu messen.

Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen heraus betrach-
ten wir einige gesellschaftliche und politische Entwick-
lungen mit Sorge.

Rassismus ist auch in Deutschland kein Relikt der Ver-
gangenheit. Dabei ist offen rechtsextremistischer Terror,
wie er in der NSU-Mordserie zum Ausdruck gekommen
ist, nur ein – schrecklicher – Teil der Problematik. Be-
unruhigend ist es auch, dass sich rassistische Stimmun-
gen und Gedanken schleichend verbreiten und versteckt
äußern. Zugewanderte und Menschen mit anderer Haut-
farbe stoßen nicht selten auf Ablehnung und Ausgrenzung.
Rassistische Haltungen sind weit verbreitet. Die Macht
von Vorurteilen und Ressentiments reicht bis in die soge-
nannte Mitte unserer Gesellschaft – und damit leider auch
in unsere christlichen Gemeinden hinein. Wir müssen da-
her in unserer Haltung umso klarer sein und unmissver-
ständlich dafür einstehen: Rechtsextremes oder rassisti-
sches Denken und Handeln sind mit dem christlichen
Glauben unvereinbar! Sie verletzen die für Christen grund-
legende Würde des Menschen, die in seiner Gotteben-
bildlichkeit gründet.

Wer die Würde und die Rechte von Menschen missachtet,
wer andere Menschen mit Hass verfolgt, verletzt oder gar
ermordet, handelt gegen den Willen Gottes. Als Christinnen
und Christen sind wir überzeugt: Rassismus ist Sünde!
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„Rassismus entsteht im Kopf. Offenheit auch.“ Das ist die
zentrale Botschaft des Plakates zur Interkulturellen Wo-
che 2013. Als Kirchen treten wir ein für eine Gesellschaft
in Vielfalt und Offenheit. Ein wichtiger Schritt zur Verän-
derung ist die Anerkennung von erlebtem Unrecht. Wir
rufen insbesondere unsere Pfarreien und Kirchengemein-
den dazu auf, Opfer von Rassismus einzuladen, ihnen zu-
zuhören und ihnen – z. B. in der Interkulturellen Woche –
ein Forum zu geben.

Die diesjährige Interkulturelle Woche steht in zeitlicher
Nähe zur Wahl des Deutschen Bundestages. Wir appellie-
ren daher an alle Politikerinnen und Politiker, die sich um
ein Mandat bewerben: Achten Sie im Wahlkampf auf die
Worte, die Sie verwenden! Vermeiden Sie alle Äußerun-
gen, die ablehnende und abwehrende Stimmungen gegen-
über Fremden, Migrantinnen, Migranten und Benachtei-
ligten fördern!

In den letzten Jahren ist in Deutschland die Erkenntnis
gewachsen, dass unser Land ein Einwanderungsland ist.
Erwartungen und rechtliche wie politische Maßnahmen
richteten sich dabei vor allem an die Zugewanderten. Aber
genauso ist ein Umdenken in der Aufnahmegesellschaft
erforderlich. Für Menschen, die lange in Deutschland
leben, muss der Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe
in unserer Gesellschaft offen stehen. Dazu gehört beispiels-
weise für Menschen mit humanitären Aufenthaltstiteln die
Ermöglichung des Familiennachzugs. Die Kirchen wei-
sen – nicht nur anlässlich der Interkulturellen Woche –
auf die Situation von Menschen hin, die seit vielen Jahren
nur mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus in Deutsch-
land leben. Dies betrifft weit mehr als 100.000 Personen.
Wer lange hier lebt, muss einen sicheren Aufenthaltsstatus
haben. Dies ist ein Schlüsselelement für gelingende Inte-
gration.

Zu lösen ist auch das Problem der Langzeitgeduldeten.
Trotz verschiedener Bleiberechtsregelungen leben Zehn-
tausende immer noch in ständiger Angst vor der Abschie-
bung. Ohne eine echte Perspektive können sie kaum ihre
Persönlichkeit entfalten und ihre Fähigkeiten in unsere
Gesellschaft einbringen. Die Kirchen treten für eine stich-
tagsunabhängige Bleiberechtsregelung ein, die aus huma-
nitären Gründen auch für alte, kranke und traumatisierte
Menschen gilt. Für sie und andere, die immer wieder um
die Verlängerung ihres Aufenthaltstitels bangen, müssen
die Hürden beseitigt werden, die das Aufenthaltsrecht ih-
rer Integration entgegenstellt. Die Kettenduldungen müs-
sen endlich abgeschafft werden!

„Wer offen ist, kann mehr erleben.“ Die Interkulturelle
Woche mit ihren zahlreichen Veranstaltungen ist jedes Jahr
ein lebendiges Zeichen dafür, dass wir uns auf einem
guten Weg zu einer echten Willkommenskultur befinden
und trennende Mauern durchbrechen können. Wir dan-

ken allen, die sich vor Ort für diese Anliegen einsetzen
und wünschen ihnen Gottes Segen für ihr Engagement.

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Dr. h. c. Nikolaus Schneider
Vorsitzender des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland

Metropolit Augoustinos
Griechisch-Orthodoxer Metropolit von Deutschland

Materialbestellung: Ökumenischer Vorbereitungsaus-
schuss zur Interkulturellen Woche, Postfach 16 06 46,
60069 Frankfurt/M., Tel.: (0 69) 24 23 14 - 60, Fax:
(0 69) 24 23 14 - 71, info@interkulturellewoche.de,
www.interkulturellewoche.de.

Die Botschaft von Papst em. Benedikt XVI. zum 99. Welt-
tag des Migranten und Flüchtlings 2013 (Thema: Migra-
tion – Pilgerweg des Glaubens und der Hoffnung)
ist zu finden im Internet unter der Adresse: http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/
migration/index_ge.htm.
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Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder

Die Konferenz der katholischen und evangelischen Kir-
chenleitungen Baden-Württemberg und ihrer Spitzen-
verbände – Kindergartenfragen – verwendet seit vielen
Jahren eine gemeinsame Ordnung für den Betrieb der
kirchlichen Tageseinrichtungen für Kinder. Die nunmehr
gültige Fassung veröffentlichen wir nachstehend wie folgt:

Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder

Die Arbeit in unserer Tageseinrichtung für Kinder richtet
sich nach der folgenden Ordnung, die Sie mit Abschluss
des Aufnahmevertrags anerkennen, und den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen mit den hierzu erlassenen
staatlichen und kirchlichen Richtlinien in ihrer jeweils
gültigen Fassung.

Tageseinrichtungen für Kinder sind nach dem Sozial-
gesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe
(SGB VIII) Kindergärten, Horte und andere Einrichtun-
gen. Nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-
Württemberg vom 15. Mai 2013 werden die Einrichtun-
gen bzw. Gruppen nach folgenden Betriebsformen geführt:

Erlass des Ordinariates
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1. Kindergärten
(für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum
Schuleintritt)

Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen
(z. B. für Kinder vom zweiten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt oder bis zum 12. Lebensjahr)

2. Einrichtungen mit Kleinkindbetreuung
(Betreuung in Kinderkrippen).

Betriebsformen von Kindergärten, Tageseinrichtungen mit
Altersmischung und integrativen Einrichtungen sind ins-
besondere:

1. Halbtagsgruppe (HT) – (vor- und nachmittags geöffnet)

2. Regelgruppen (RG) – ( vor- und nachmittags geöffnet)

3. Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) – (min-
destens mit einer ununterbrochenen täglichen Öffnungs-
zeit von sechs Stunden)

4. Ganztagesgruppen (GT) – (durchgängig ganztägig).

1. Aufnahme

1.1 In die Einrichtung können Kinder vom ersten Le-
bensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
(Krippe) sowie vom vollendeten dritten Lebensjahr
bis zum Schuleintritt oder in Einrichtungen mit ei-
ner erweiterten Altersmischung jüngere und ältere
Kinder aufgenommen werden, soweit das notwen-
dige Fachpersonal und Plätze vorhanden sind.

Für Kinder in Kleinkindgruppen (Krippen) endet
das Betreuungsverhältnis mit Vollendung des drit-
ten Lebensjahres, es sei denn, die Personensorge-
berechtigten und der Träger vereinbaren die Fort-
setzung des Betreuungsverhältnisses. Hierzu genügt
es, dass das Kind nach der Vollendung des dritten
Lebensjahres ohne Unterbrechung die Einrichtung
in einer bestimmten Gruppe weiter besucht. Im
Aufnahmevertrag ist die Fortsetzung des Betreu-
ungsverhältnisses unverzüglich nachzutragen.

Für Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis
mit dem letzten Tag der dem Schuleintritt vorausge-
henden Sommerferien der Einrichtung. Eine Verlän-
gerung des Betreuungsverhältnisses kann bis zu dem
Werktag vereinbart werden, welcher dem Tag der
Einschulung vorhergeht.

Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurück-
gestellt sind, sollen eine Grundschulförderklasse be-
suchen. Der weitere Besuch eines vom Schulbesuch
zurückgestellten Kindes bedarf einer neuen Verein-
barung der Personensorgeberechtigten mit dem Trä-
ger der Einrichtung.

1.2 Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behin-
dert sind, können die Einrichtung besuchen, wenn
ihren besonderen Bedürfnissen innerhalb der Rah-
menbedingungen der Einrichtung Rechnung getra-
gen werden kann.

1.3 Der Träger legt mit den pädagogischen Mitarbeiterin-
nen nach Anhörung des Elternbeirates die Grund-
sätze über die Aufnahme der Kinder in die Einrich-
tung fest.

1.4 Jedes Kind muss vor der Aufnahme in die Einrich-
tung ärztlich untersucht werden. Als ärztliche Un-
tersuchung gilt auch die Vorsorgeuntersuchung.

1.5 Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der Bescheini-
gung über die ärztliche Untersuchung und nach
Unterzeichnung des Aufnahmevertrages und Auf-
nahmebogens.

1.6 Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich,
Änderungen in der Personensorge sowie Änderun-
gen der Anschrift, der privaten und geschäftlichen
Telefonnummern der Leiterin unverzüglich mitzu-
teilen, um bei plötzlicher Krankheit des Kindes oder
anderen Notfällen erreichbar zu sein.

2. Besuch – Öffnungszeiten – Schließungszeiten – Ferien

2.1 Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Ein-
richtung regelmäßig besucht werden.

2.2 Fehlt ein Kind voraussichtlich länger als drei Tage,
ist die Gruppenleiterin oder Leiterin zu benachrich-
tigen. Bei Ganztagesbetreuung ist am ersten Fehl-
tag eine Benachrichtigung erforderlich.

2.3 Die Einrichtung ist in der Regel von Montag bis Frei-
tag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, Ferien
der Einrichtung und der zusätzlichen Schließungs-
zeiten (Ziffer 2.7) geöffnet. Änderungen der Öff-
nungszeiten bleiben nach Anhörung des Elternbei-
rates dem Träger vorbehalten.

2.4 Der Besuch der Einrichtung regelt sich nach der im
Aufnahmevertrag vereinbarten Betreuungszeit. Eine
Betreuung außerhalb der Betreuungszeit ist durch
das Personal nicht gewährleistet.

2.5 Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit Ende
der Sommerferien in der Einrichtung.

2.6 Die Ferien werden vom Träger der Einrichtung nach
Anhörung des Elternbeirates unter Berücksichtigung
der Empfehlung des Trägerverbandes und der kirch-
lichen Aufsichtsbehörde und ggf. in Abstimmung mit
der Kommune festgelegt.



130 Amtsblatt vom 14. August 2013 Nr. 23

2.7 Zusätzliche Schließungstage können sich für die
Einrichtung oder einzelne Gruppen aus folgenden
Anlässen ergeben: wegen Krankheit, behördlicher
Anordnungen, Verpflichtung zur Fortbildung, Fach-
kräftemangel, betrieblicher Mängel. Die Personen-
sorgeberechtigten werden hiervon baldmöglichst un-
terrichtet.

3. Elternbeitrag

3.1 Für den Besuch der Einrichtung wird ein Eltern-
beitrag ggf. zusätzlich Essensgeld erhoben. Die Bei-
träge sind jeweils im Voraus bis zum 5. des Monats
zu zahlen. Eine Änderung des Elternbeitrages/Essen-
geldes bleibt dem Träger vorbehalten.

3.2 Der Elternbeitrag ist eine Beteiligung an den gesam-
ten Betriebskosten der Einrichtung und ist deshalb auch
während der Ferien, bei vorübergehender Schließung
(Ziffer 2.7), bei längerem Fehlen des Kindes und bis
zur Wirksamkeit einer Kündigung zu zahlen.

Für alle Kinder, die die Einrichtung zum Ende des
Kindergartenjahres verlassen, insbesondere Schul-
kinder oder Kinder, die in eine andere Einrichtung
wechseln, ist der Elternbeitrag bis zum Ende des
Monats zu bezahlen, in dem die Sommerferien be-
ginnen. Wurde für Schulanfänger eine Verlängerung
des Betreuungsverhältnisses vereinbart, ist der El-
ternbeitrag bis zum Ende des Monats zu bezahlen,
in den der Werktag fällt, welcher dem Tag der Ein-
schulung vorausgeht.

3.3 Sollte es Personensorgeberechtigten trotz öffentlicher
Hilfen (Übernahme des Elternbeitrages durch das Ju-
gendamt/Sozialamt/Bürgermeisteramt) nicht möglich
sein, die Elternbeiträge zu leisten, kann der Beitrag
in begründeten Fällen vom Träger ermäßigt werden.

4. Aufsicht

4.1 Die pädagogisch tätigen Mitarbeiterinnen sind wäh-
rend der vereinbarten Betreuungszeit der Einrich-
tung für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.

4.2 Auf dem Weg zur und von der Einrichtung sind die
Personensorgeberechtigten für ihre Kinder verant-
wortlich.

Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten
Sorge dafür, dass ihr Kind ordnungsgemäß von der
Einrichtung abgeholt wird. Sie entscheiden durch
eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Träger,
ob das Kind alleine nach Hause gehen darf. Sollte
das Kind nicht von einem Personensorgeberechtigten
bzw. einer durch diese beauftragten Begleitperson
abgeholt werden, ist eine gesonderte Benachrichti-

gung erforderlich. Leben die personensorgeberech-
tigten Eltern getrennt und hält sich das Kind mit
Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei
dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der
Elternteil bei dem das Kind lebt.

4.3 Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten
endet in der Regel mit der Übergabe des Kindes in
den Räumen der Einrichtung an die pädagogisch
tätigen Mitarbeiterinnen und beginnt wieder mit
der Übernahme des Kindes in die Obhut eines Per-
sonensorgeberechtigten bzw. einer von diesen mit
der Abholung beauftragten Person. Hat ein Personen-
sorgeberechtigter schriftlich erklärt, dass sein Kind
allein nach Hause oder im Ausnahmefall zu einer
Veranstaltung außerhalb der Einrichtung gehen darf,
beginnt die Aufsichtspflicht der Personensorgebe-
rechtigten  in der Regel mit der Entlassung des Kin-
des aus den Räumen der Einrichtung.

Leben die personensorgeberechtigten Eltern getrennt
und hält sich das Kind mit Einwilligung des einen
Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Ent-
scheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil
auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem das
Kind lebt.

4.4 Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Feste, Aus-
flüge) sind die Personensorgeberechtigten aufsichts-
pflichtig, sofern vorher keine andere Absprache über
die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde.

4.5 Für die Schulkinder erstreckt sich die Aufsichtspflicht
auf die Zeit des Aufenthaltes in der Einrichtung wäh-
rend der Betreuungszeiten. Für den Weg von und zur
Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten ver-
antwortlich, ebenso für die Teilnahme an Veranstal-
tungen außerhalb der Einrichtung, die die Kinder
mit dem erklärten Einverständnis der Personensorge-
berechtigten besuchen.

5. Zusammenarbeit des Trägers mit den Personen-
sorgeberechtigten

5.1 Im Verhältnis von Personensorgeberechtigten kön-
nen Konfliktlagen entstehen (z. B. bei Trennung,
Scheidung etc.). Hiervon kann auch das Betreuungs-
verhältnis betroffen sein. Gerade mit Blick auf das
Wohl des anvertrauten Kindes ist es jedoch für den
Träger unbedingt notwendig, mit seinen Vertrags-
partnern weiter reibungslos zusammenzuarbeiten.

5.2 Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich da-
her in Konfliktsituationen, die sich auf das Betreu-
ungsverhältnis auswirken können (z. B. bei Getrennt-
leben), unverzüglich
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– selbstständig eine Regelung (beispielsweise hin-
sichtlich des Umgangs mit dem Kind im Kinder-
gartenbereich) herbeizuführen und

– den Träger in dem für das Wohl des Kindes und
für die weitere reibungslose Abwicklung des Be-
treuungsverhältnisses erforderlichen Umfang über
die Konfliktlage und die diesbezüglich getroffe-
nen Regelungen zu informieren.

5.3 Der Träger bzw. das erzieherische Personal ist ver-
pflichtet, in einer Konfliktsituation unter den Per-
sonensorgeberechtigten auf das Wohl des betreuten
Kindes zu achten und strikte Neutralität zu wahren.

6. Versicherungen

6.1 Nach den derzeitig geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen sind Kinder aller Altersgruppen gegen Un-
fall versichert (SGB VII)

– auf dem direkten Weg zur und von der Einrich-
tung,

– während des Aufenthaltes in der Einrichtung,

– während aller Veranstaltungen der Einrichtung
außerhalb des Grundstückes (Spaziergang, Feste
und dergleichen).

Für Kinder ab dem 7. Lebensjahr wird den Eltern emp-
fohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

6.2 Alle Unfälle, die auf dem Wege von und zur Ein-
richtung eintreten und eine ärztliche Behandlung
zur Folge haben, sind der Leiterin unverzüglich zu
melden, damit die Schadensregulierung eingeleitet
werden kann.

6.3 Für vom Träger der Einrichtung oder von Mitarbei-
terinnen weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
ursachte(n) Verlust, Beschädigung und Verwechs-
lung der Garderobe und Ausstattung der Kinder wird
keine Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für
mitgebrachte Spielsachen, Fahrräder etc.

7. Regelung in Krankheitsfällen

7.1 Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere
zur Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der
Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach
Krankheit, ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) maß-
gebend.

7.2 Über diese Regelungen des IfSG sind die Eltern und
sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Absatz 5
Satz 2 IfSG zu belehren. Die Belehrung erfolgt durch
die Kenntnisnahme des Merkblattes.

7.3 Das Infektionsschutzgesetz bestimmt u. a., dass Ihr
Kind nicht in den Kindergarten oder andere Ge-
meinschaftseinrichtungen gehen darf, wenn

– es an einer schweren Infektion erkrankt ist, z. B.
Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und
durch EHEC-Bakterien verursachter Brechdurch-
fall sowie bakterieller Ruhr,

– eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzel-
fällen schwer und kompliziert verläuft bzw. ver-
laufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern,
Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautent-
zündung, Meningokokken-Infektion, anstecken-
de Borkenflechte oder Hepatitis,

– es unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leidet
und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist,

– es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer
infektiösen Magen-Darm-Erkrankung erkrankt ist
oder ein entsprechender Verdacht besteht.

7.4 Ausscheider von Cholera-, Diphterie-, EHEC-, Ty-
phus-, Paratyphus-, und Shigellenruhrbakterien dür-
fen nur mit Genehmigung und nach Belehrung des
Gesundheitsamtes unter Beachtung der vorgeschrie-
benen Schutzmaßnahmen die Räume der Einrich-
tung betreten oder an Veranstaltungen teilnehmen.

7.5 Auch bei unspezifischen fiebrigen Erkältungskrank-
heiten, Erbrechen, Durchfall, Fieber u. Ä. sind die
Kinder zu Hause zu behalten.

7.6 Zur Wiederaufnahme des Kindes kann die Ein-
richtungsleitung eine schriftliche Erklärung des/der
Sorgeberechtigten oder des Arztes verlangen, in der
gemäß § 34 Absatz 1 IfSG bestätigt wird, dass nach
ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krank-
heit oder der Verlausung nicht mehr zu befürchten ist.

7.7 In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete
Medikamente, die eine Einnahme in der Einrichtung
während der Betreuungszeit notwendig machen, nur
nach schriftlicher Vereinbarung zwischen Personen-
sorgeberechtigten und den pädagogisch tätigen Mit-
arbeiterinnen verabreicht.

7.8 Leben die personensorgeberechtigten Eltern getrennt
und hält sich das Kind mit Einwilligung des einen
Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Ent-
scheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil
auf, so entscheidet allein der, bei dem das Kind lebt.

8. Elternbeirat

Die Personensorgeberechtigten werden durch einen
jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit der
Einrichtung beteiligt.
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9. Kündigung

9.1 Die Personensorgeberechtigten können das Vertrags-
verhältnis im Laufe des Kindergartenjahres ordent-
lich mit einer Frist von vier Wochen zum Monats-
ende schriftlich kündigen. Diese Kündigung muss
auch erfolgen, wenn das Kind während des Kinder-
gartenjahres in die Schule eintritt. Die ordentliche
Kündigung zum Ende des Monats, der dem Monat
vorausgeht, in dem die Kindergartenferien beginnen,
ist ausgeschlossen.

9.2 Einer Kündigung bedarf es nicht, wenn das Kind in
den Fällen von Ziffer 1.1 in die Schule überwechselt.

9.3 Der Träger der Einrichtung kann das Vertragsver-
hältnis ordentlich mit einer Frist von vier Wochen
zum Monatsende unter Angabe des Grundes schrift-
lich kündigen. Kündigungsgründe können u. a. sein:

(a) das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über
einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr
als vier Wochen,

(b) die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser
Ordnung aufgeführten Pflichten der Personen-
sorgeberechtigten, trotz schriftlicher Abmah-
nung,

(c) ein Zahlungsrückstand des Elternbeitrages über
drei Monate, trotz schriftlicher Mahnung,

(d) nicht ausgeräumte erhebliche Auffassungsunter-
schiede zwischen Personensorgeberechtigten
und der Einrichtung über das Erziehungskon-
zept und/oder eine dem Kind angemessene För-
derung trotz eines vom Träger anberaumten Eini-
gungsgespräches,

(e) die Nichtbeachtung der unter Ziffer 5 dieser Ord-
nung aufgeführten Pflichten der Personensorge-

berechtigten trotz eines von Träger anberaum-
ten Einigungsgespräches.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grunde (außer-
ordentliche Kündigung) bleibt hiervon unberührt.

10. Datenschutz

10.1 Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang
mit der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kin-
des in der Einrichtung erhoben oder verwendet wer-
den, unterliegen den Bestimmungen des Datenschut-
zes. Der Träger gewährleistet die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben.

10.2 Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen
außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, wenn eine
gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder eine schrift-
liche und zweckbestimmte Einwilligungserklärung
der Personensorgeberechtigten vorliegt.

10.3 Die Erfassung von Daten zur Erstellung der Bildungs-
und Entwicklungsdokumentation setzt das Einver-
ständnis der Personensorgeberechtigten voraus. Die
Einwilligung ist schriftlich abzugeben.

10.4 Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Druck-
medien und/oder im Internet erfolgt vorbehaltlich
der schriftlichen Einwilligung durch die Personen-
sorgeberechtigten.

11. Verbindlichkeit der Ordnung der Tageseinrich-
tung für Kinder

Die Anwendung der Ordnung der Tageseinrichtung für
Kinder durch die Kirchengemeinden ist verbindlich. Än-
derungen oder Abweichungen bedürfen der ausdrück-
lichen schriftlichen Genehmigung des Erzbischöflichen
Ordinariates.


